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das Recht des Bestellers, nach §327 von dem Vertrag zurückzutreten.2Die im Fall des Verzugs
des Unternehmers dem Besteller zustehenden Rechte bleiben unberührt.
(2) 1Bestreitet der Unternehmer die Zulässigkeit des erklärten Rücktritts, weil er das Werk
rechtzeitig hergestellt habe, so trifft ihn die Beweislast.

§ 637 [Kein vertraglicher Haftungsausschluß bei Arglist] 1Eine Vereinbarung, durch welche
die Verpflichtung des Unternehmers, einen Mangel des Werkes zu vertreten, erlassen oder
beschränkt wird, ist nichtig, wenn der Unternehmer den Mangel arglistig verschweigt.

§ 638 [Kurze Verjährung] (1) 1Der Anspruch des Bestellers auf Beseitigung eines Mangels
des Werkes sowie die wegen des Mangels dem Besteller zustehenden Ansprüche auf Wandelung,
Minderung oder Schadensersatz verjähren, sofern nicht der Unternehmer den Mangel arglistig
verschwiegen hat, in sechs Monaten, bei Arbeiten an einem Grundstück in einem Jahr, bei
Bauwerken in fünf Jahren.2Die Verjährung beginnt mit der Abnahme des Werkes.
(2) 1Die Verjährungsfrist kann durch Vertrag verlängert werden.

§ 639 [Unterbrechung und Hemmung der Verjährung] (1) 1Auf die Verjährung der im §638
bezeichneten Ansprüche des Bestellers finden die für die Verjährung der Ansprüche des Käufers
geltenden Vorschriften des §477Abs. 2, 3 und der §§478, 479entsprechende Anwendung.
(2) 1Unterzieht sich der Unternehmer im Einverständnis mit dem Besteller der Prüfung des
Vorhandenseins des Mangels oder der Beseitigung des Mangels, so ist die Verjährung so lange
gehemmt, bis der Unternehmer das Ergebnis der Prüfung dem Besteller mitteilt oder ihm gegenüber
den Mangel für beseitigt erklärt oder die Fortsetzung der Beseitigung verweigert.

§ 640 [Abnahme] (1) 1Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk
abzunehmen, sofern nicht nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist.
2Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden.3Der Abnahme steht
es gleich, wenn der Besteller das Werk nicht innerhalb einer ihm vom Unternehmer bestimmten
angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist.
(2) 1Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß Absatz 1 Satz 1 ab, obschon er den Mangel
kennt, so stehen ihm die in den §§633, 634 bestimmten Ansprüche nur zu, wenn er sich seine
Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme vorbehält.

§ 641 [Vergütung bei Abnahme; Verzinsung] (1) 1Die Vergütung ist bei der Abnahme des
Werkes zu entrichten.2Ist das Werk in Teilen abzunehmen und die Vergütung für die einzelnen
Teile bestimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei dessen Abnahme zu entrichten.
(2) 1Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, dessen Herstellung der Besteller einem Dritten
versprochen hat, wird spätestens fällig, wenn und soweit der Besteller von dem Dritten für das
versprochene Werk wegen dessen Herstellung seine Vergütung oder Teile davon erhalten hat.2Hat
der Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel des Werkes Sicherheit geleistet, gilt dies nur,
wenn der Unternehmer dem Besteller Sicherheit in entsprechender Höhe leistet.
(3) 1Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er nach der Abnahme die
Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern, mindestens in Höhe des Dreifachen
der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.
(4) 1Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Besteller von der Abnahme des Werkes an zu
verzinsen, sofern nicht die Vergütung gestundet ist.

§ 641 a [Bescheinigung durch Gutachter] (1) 1Der Abnahme steht es gleich, wenn dem
Unternehmer von einem Gutachter eine Bescheinigung darüber erteilt wird, dass
1. das versprochene Werk, im Falle des §641 Abs. 1 Satz 2 auch ein Teil desselben, hergestellt

ist und
2. das Werk frei von Mängeln ist, die der Besteller gegenüber dem Gutachter behauptet hat oder

die für den Gutachter bei einer Besichtigung feststellbar sind,
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(Fertigstellungsbescheinigung).2Das gilt nicht, wenn das Verfahren nach den Absätzen 2 bis 4
nicht eingehalten worden ist oder wenn die Voraussetzungen des §640Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht
gegeben waren; im Streitfall hat dies der Besteller zu beweisen.3§ 640Abs. 2 ist nicht anzuwenden.
4Es wird vermutet, dass ein Aufmaß oder eine Stundenlohnabrechnung, die der Unternehmer seiner
Rechnung zugrunde legt, zutreffen, wenn der Gutachter dies in der Fertigstellungsbescheinigung
bestätigt.
(2) 1Gutachter kann sein
1. ein Sachverständiger, auf den sich Unternehmer und Besteller verständigt haben, oder
2. ein auf Antrag des Unternehmers durch eine Industrie- und Handelskammer, eine Handwerks-

kammer, eine Architektenkammer oder eine Ingenieurkammer bestimmter öffentlich bestellter
und vereidigter Sachverständiger.

2Der Gutachter wird vom Unternehmer beauftragt.3Er ist diesem und dem Besteller des zu
begutachtenden Werkes gegenüber verpflichtet, die Bescheinigung unparteiisch und nach bestem
Wissen und Gewissen zu erteilen.
(3) 1Der Gutachter muss mindestens einen Besichtigungstermin abhalten; eine Einladung hierzu
unter Angabe des Anlasses muss dem Besteller mindestens zwei Wochen vorher zugehen.2Ob
das Werk frei von Mängeln ist, beurteilt der Gutachter nach einem schriftlichen Vertrag, den ihm
der Unternehmer vorzulegen hat.3Änderungen dieses Vertrages sind dabei nur zu berücksichtigen,
wenn sie schriftlich vereinbart sind oder von den Vertragsteilen übereinstimmend gegenüber dem
Gutachter vorgebracht werden.4Wenn der Vertrag entsprechende Angaben nicht enthält, sind die
allgemein anerkannten Regeln der Technik zugrunde zu legen.5Vom Besteller geltend gemachte
Mängel bleiben bei der Erteilung der Bescheinigung unberücksichtigt, wenn sie nach Abschluss
der Besichtigung vorgebracht werden.
(4) 1Der Besteller ist verpflichtet, eine Untersuchung des Werkes oder von Teilen desselben
durch den Gutachter zu gestatten.2Verweigert er die Untersuchung, wird vermutet, dass das zu
untersuchende Werk vertragsgemäß hergestellt worden ist; die Bescheinigung nach Absatz 1 ist zu
erteilen.
(5) 1Dem Besteller ist vom Gutachter eine Abschrift der Bescheinigung zu erteilen.2In Ansehung
von Fristen, Zinsen und Gefahrübergang treten die Wirkungen der Bescheinigung erst mit ihrem
Zugang beim Besteller ein.

§ 642 [Mitwirkung des Bestellers] (1) 1Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des
Bestellers erforderlich, so kann der Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der
Handlung in Verzug der Annahme kommt, eine angemessene Entschädigung verlangen.
(2) 1Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzugs und der
Höhe der vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge
des Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft
erwerben kann.

§ 643 [Fristsetzung mit Kündigungsandrohung] 1Der Unternehmer ist im Fall des §642
berechtigt, dem Besteller zur Nachholung der Handlung eine angemessene Frist mit der Erklärung
zu bestimmen, daß er den Vertrag kündige, wenn die Handlung nicht bis zum Ablauf der Frist
vorgenommen werde.2Der Vertrag gilt als aufgehoben, wenn nicht die Nachholung bis zum Ablauf
der Frist erfolgt.

§ 644 [Gefahrtragung] (1) 1Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes.
2Kommt der Besteller in Verzug der Annahme, so geht die Gefahr auf ihn über.3Für den zufälligen
Untergang und eine zufällige Verschlechterung des von dem Besteller gelieferten Stoffes ist der
Unternehmer nicht verantwortlich.
(2) 1Versendet der Unternehmer das Werk auf Verlangen des Bestellers nach einem anderen Ort
als dem Erfüllungsort, so finden die für den Kauf geltenden Vorschriften des §447entsprechende
Anwendung.


